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1 ANLASS UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG 

Die Gemeinde Neukirchen plant die wiederholte Aufstellung eines Bebauungsplans für die 

Neuerrichtung einer Grundschule mit Hort und Turnhalle. 

Diesbezüglich ist es, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, der zur Verfügung stehenden 

Flächen, der raum- und regionalplanerischen Vorgaben, im Vorfeld erforderlich eine 

umfassende Untersuchung zu Standortalternativen durchzuführen und diese mit den 

zuständigen Behörden vor Beginn des eigentlichen Bauleitverfahrens abzustimmen.  

 

In der Gemeinde Neukirchen mit dem Ortsteil Adorf wurde eine Bestandserhebung zum 

30.06.2016 durchgeführt. Insgesamt gibt es 9 Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege-

stellen. Die Auswertung der Daten ergab, dass die Krippen zu ~80%, die Kindergärten (Kita) 

zu ~101% und der Hort zu ~94% ausgelastet sind.  

Darauf aufbauend wurde eine Fortschreibung des Bedarfsplans für die Jahre 2017/2018 bis 

2019/2020 durchgeführt und ein prognostizierter Versorgungsgrad in Prozent ermittelt. Die 

Ergebnisse verdeutlichen, dass die Krippen zukünftig zu 56-59%, die Kindergärten zu 

76-82% und der Hort zu 87-93% ausgelastet sein werden.   

Die aktuellen Hochrechnungen für das Jahr 2017 der Schul- und Kindertagesstättenver-

waltung der Gemeinde Neukirchen hat ergeben, dass die Auslastung zum 30.06.2017 in der 

Krippe bei 75 % (durch die Eröffnung der Wiesenzwerge), in der Kita bei 106 % und im Hort 

bei 91 % liegt. Zum Stichtag 30.06.2018 ist sogar zu erwarten, dass Kita und Krippe bei einer 

Auslastung >100 % liegen. 

Es steht somit ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zur Verfügung, aufgrund der 

steigenden Schulanfängerzahlen sind aber zeitnah zusätzliche Hortplätze vorzuhalten. 

 

Weiterhin kann auf die Daten der Sächsischen Bildungsagentur zur Schulnetzplanung mit 

einem redaktionellen Stand vom 01.02.2017 mit Blick Richtung Jahr 2030 zurückgegriffen 

werden. Die Zahlen verdeutlichen, dass eine 2-zügige Grundschule auch zukünftig 

unerlässlich sein wird (Schulentwicklungskoeffizient von 0,85 bis 1,27).  

Der grundlegende sanierungsbedürftige bauliche Zustand der bestehenden 120 Jahre alten 

Grundschule, die begrenzten räumlichen Kapazitäten, die fehlenden Fachkabinette, die 

Doppelnutzung von Räumen (Unterrichtsraum / Hort) sowie die Einschränkungen aufgrund 

der geringen Grundstücksfläche (Anbau / Neubau ausreichend großer Turnhalle) bedingen 

einer Freistellung der vorhandenen Grundschule in ihrer jetzigen Nutzung. 

 

Ziel des Bebauungsplanes soll die Errichtung einer neuen Grundschule mit Hort und 

Turnhalle sein, um damit die zukünftige demographische Entwicklung von pädagogischer 

Seite aus in der Gemeinde Neukirchen gewährleisten zu können. 
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2 ABSTIMMUNG MIT OBEREN RAUMORDNUNGSBEHÖRDE 

Der 1.Termin fand am 30.11.2017 in der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz zusammen 

mit dem Planungsverband Region Chemnitz statt. Es wurde das bis dahin noch laufende 

Verfahren zum Bebauungsplan „Neue Grundschule Neukirchen“ (Aufstellungsbeschluss am 

26.04.2017) mit Stand Vorentwurf vom 26.07.2017 umfassend bezüglich der Widersprüche 

zu den Zielen der Raumordnung (Landesentwicklungsplan) und Regionalplanung (Regional-

plan Chemnitz-Erzgebirge und Regionalplanentwurf Region Chemnitz) diskutiert.  

Im Ergebnis dieser Beratung wurde von Seiten der beiden abwesenden Hauptträgern klar 

festgestellt, dass die Planung mit den Zielen Raumordnung und der Regionalplanung nicht 

zu vereinbaren ist und in diesem Zusammenhang die Aufhebung des bisherigen Verfahren 

zweckmäßig wäre, was durch den Gemeinderat der Gemeinde Neukirchen am 13.12.2017 

(Beschlussnummer 159) beschlossen wurde. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde mit allen Anwesenden potenziell mögliche 

Alternativen erörtert: 

 Standort Nr. 1 – Flurstück 160/3 Gemarkung Adorf 

 Standort Nr. 2 – Bereich nördlich Stollberger Straße 

 Standort Nr. 3 – Bereich Markersdorfer Straße 

Diese und ggf. auch weitere, raum- und regionalplanerischen ähnlich gelegene, Standorte 

sollten durch die Gemeinde geprüft werden. 

 

Der 2.Termin fand am 01.02.2018 in der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz statt. Es 

wurden die zum 1.Termin abgesprochen Standortalternativen mit Untervarianten umfassend 

mit pro und contra durch den Bürgermeister erläutert. 

 

Das Ergebnis aus den beiden Terminen ergibt sich aus dem nachfolgenden Kapitel. 
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3 MÖGLICHE STANDORTALTERNATIVEN 

3.1 STANDORT NR. 1 – FLURSTÜCK 160/3 GEMARKUNG ADORF 

Lage 

 

anteilig Flurstück 160/3 Gemarkung Adorf 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Regionalplan (RP) 
Chemnitz-Erzgebirge  
(Karte 2 – Raumnutzung) 

keine 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Entwurf RP Region Chemnitz 
(Karte 1.1 – Raumnutzung) 

keine 

Zuwegung neue Zufahrt herstellen von der K8813 aus 

Flächenverfügbarkeit 

 hier laufen gegenwärtig Verkaufsverhandlungen 
 zukünftige Verfügbarkeit ungewiss  
 

-> Kaufverhandlungen fast abgeschlossen  
= Flächenverfügbarkeit nicht mehr gegeben 

pro 

 Bezug zur südlich angrenzenden Bebauung gegeben -> 
Siedlungsentwicklung vom vorhandenen Siedlungskörper aus 

 gute Verkehrsanbindung vorhanden 
 vorhandene Bushaltestelle direkt beim Sportplatz an K8813 

contra 

 liegt nicht im eigentlichen Gemeindeteil von Neukirchen  
(neue Grundschule Neukirchen, sollte auch im Gemeindeteil  
Neukirchen liegen und nicht in Adorf) 

 Herstellung Stichstraße (mittlere Kosten für die Erschließung) 
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3.2 STANDORT NR. 2 – BEREICH NÖRDLICH STOLLBERGER STRAßE 

3.2.1 TEILBEREICH FLURSTÜCK 662/2 / 662/3 / 663/4 

Lage 

 

anteilig Flurstück 663/4 und 662/3 Gemarkung Neukirchen 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Regionalplan (RP) 
Chemnitz-Erzgebirge  
(Karte 2 – Raumnutzung) 

keine 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Entwurf RP Region Chemnitz 
(Karte 1.1 – Raumnutzung) 

keine 

Zuwegung neue Zufahrt herstellen von der S258 aus mit Herstellung 
Linksabbiegespur auf S258 

Flächenverfügbarkeit potenziell möglich  

pro 
 liegt im Gemeindeteil von Neukirchen 
 Bezug zur östlich angrenzenden Bebauung gegeben -> 

Siedlungsentwicklung vom vorhandenen Siedlungskörper aus 

contra 

 sehr hohe Kosten für die Erschließung (Stichstraße,  
Herstellung Linksabbiegespur, Fußweg) 

 Fußgängerquerung mittels Lichtsignalanlage, Brücke oder 
Unterführung 

 ungünstige Lage (direkt an S258 gelegen) 
 sehr hohe Frequentierung der S258 (erhöhtes Gefahren-

potenzial für Kinder gegeben) 
 nächste Bushaltestelle am Kreisverkehr -> Fußweg direkt an 

S258 entlang erforderlich 
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3.2.2 TEILBEREICH ZWISCHEN FLURSTÜCK 687 UND 663/3 

Lage 

anteilig Flurstück 670/2 und 663/3 (A) 
anteilig Flurstück 687, 684 und 670/2 (B)  
Gemarkung Neukirchen 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Regionalplan (RP) 
Chemnitz-Erzgebirge  
(Karte 2 – Raumnutzung) 

 Keine (A)
 Ausweisung von Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft

(Arten- und Biotopschutz) entlang des vorhandenen Grabens
(Krehergrundbach) -> Bereich von Flurstück 684 und 687 (B)

Betroffenheit / Ausweisungen 
Entwurf RP Region Chemnitz 
(Karte 1.1 – Raumnutzung) 

 Keine (A)
 Ausweisung von Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz

entlang des vorhandenen Grabens (Krehergrundbach)
-> Bereich von Flurstück 684 und 687 (B)

Zuwegung 

Zufahrt durch geplante Anbindung Forststraße gesichert 
-> Aktuell Herstellung Baurecht für den Kreisverkehr an der S258 

mit Anbindung Forststraße zur Erschließung Wohngebiet 
 („B-Plan Forststraße“) 
-> Flurstücke für die Forststraße bereits heraus geteilt und als 

separate Flurstücke vermarkt 

Flächenverfügbarkeit potenziell möglich 

pro 

 liegt im Gemeindeteil Neukirchen
 keine weiteren Kosten für Anschluss an die S258 erforderlich
 Bezug zur nördlichen Bebauung (WA Forststraße) potenziell

gegeben -> potenzielle Siedlungsentwicklung vom vorhand.
Siedlungskörper aus (B)

 kurze Wege für Schulkinder, die mit dem Bus kommen
-> Fußweg ca. 150m von Haltestelle an der S258 (A)
-> Fußweg ca. 300m von Haltestelle an der S258 (B)

 kein Gefahrenpotenzial für Kinder

contra 

 Bezug zur Bebauung gegenwärtig nicht gegeben -> keine
Siedlungsentwicklung vom vorhand. Siedlungskörper aus (A)

 Ausweisung von Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft
(Arten- und Biotopschutz) entlang des vorhandenen Grabens
(Krehergrundbach) -> Bereich von Flurstück 684 und 687 (B)

A

B
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3.3 STANDORT NR. 3 – BEREICH ÖSTLICH BZW. SÜDLICH MARKERSDORFER STRAßE 

3.3.1 BEREICH FLURSTÜCK 978 

Lage 

 

Flurstück 978 Gemarkung Neukirchen 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Regionalplan (RP) 
Chemnitz-Erzgebirge  
(Karte 2 – Raumnutzung) 

keine 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Entwurf RP Region Chemnitz 
(Karte 1.1 – Raumnutzung) 

Ausweisung von Vorranggebiet Landwirtschaft  
(fast gesamtes Flurstück 978) 
->  Abweichen von diesem erstmals festgesetzten Ziel ist für die 
 Gemeinde nur nach Erlangung der Rechtskraft des B-Planes 
 vor Satzungsbeschluss über den Regionalplan Region 
 Chemnitz erzielbar 

Zuwegung von der Markersdorfer Straße aus 

Flächenverfügbarkeit potenziell möglich  

pro 

 liegt im Gemeindeteil Neukirchen 
 Bezug zur südlichen bis nördlichen  angrenzenden Bebauung 

gegeben (mit Berücksichtigung der Seniorenwohnanlage auf 
Flurstück 976/2) -> Siedlungsentwicklung vom vorhandenen 
Siedlungskörper aus) 

contra 

 keine gute Anbindung für den öffentlichen Nahverkehr (keine 
Buslinie vorhanden, müsste neugeschaffen werden) 

 Höhendifferenz zwischen südl. und nördl. Flurstückgrenze 
liegt bei 10m 

 Ausweisung von Vorranggebiet Landwirtschaft im Entwurf RP 
 Fläche stark vernässt 
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3.3.2 TEILBEREICH FLURSTÜCK 982 

Lage 

 

anteilig Flurstück 982 Gemarkung Neukirchen 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Regionalplan (RP) 
Chemnitz-Erzgebirge  
(Karte 2 – Raumnutzung) 

keine 

Betroffenheit / Ausweisungen 
Entwurf RP Region Chemnitz 
(Karte 1.1 – Raumnutzung) 

Ausweisung von Vorranggebiet Landwirtschaft  
(fast gesamtes Flurstück 978) 
->  Abweichen von diesem erstmals festgesetzten Ziel ist für die 
 Gemeinde nur nach Erlangung der Rechtskraft des B-Planes 
 vor Satzungsbeschluss über den Regionalplan Region 
 Chemnitz erzielbar 

Zuwegung von der Markersdorfer Straße aus 

Flächenverfügbarkeit potenziell möglich  

pro 
 liegt im Gemeindeteil Neukirchen 
 Bezug zur nördlich  angrenzenden Bebauung gegeben 

-> Siedlungsentwicklung vom vorhand. Siedlungskörper aus) 

contra 

 keine gute Anbindung für den öffentlichen Nahverkehr (keine 
Buslinie vorhanden, müsste neugeschaffen werden) 

 Höhendifferenz zwischen Markersdorfer Straße und 100m 
Grundstücktiefe liegt bei 7,5m 

 Ausweisung von Vorranggebiet Landwirtschaft im Entwurf RP 
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3.4 STANDORTGEGENÜBERSTELLUNG UND AUSWERTUNG DER ALTERNATIVEN 

Variante Hauptkonfliktpunkt Platzierung 

1.  Flurstück 160/3 Gem. Adorf Keine Flächenverfügbarkeit 6. 

2.1  Teilbereich Flurstück 662/2 / 662/3 / 663/4 
Sehr hohe Erschließungskosten 
Hohes Gefährdungspotenzial für 
die Kinder 

2. 

2.2 Teilbereich zw. Flurstück 687 und 663/2 (A)

Gegenwärtig kein Bezug zur  
Bebauung -> keine Siedlungsent-
wicklung vom vorhandenen 
Siedlungskörper aus 

1. 

2.2 Teilbereich zw. Flurstück 687 und 663/2 (B)
Vorbehaltsgebiet Natur und Land-
schaft (Arten- und Biotopschutz) 

5. 

3.1 Bereich Flurstück 978 
Höhendifferenz auf dem Flurstück 
Vorranggebiet Landwirtschaft 
Fläche vernässt 

4. 

3.2 Teilbereich Flurstück 982 
Höhendifferenz auf dem Flurstück 
Vorranggebiet Landwirtschaft 

3. 

 

Die Platzierung orientiert sich bei den Plätzen 3 bis 6 an der Flächenverfügbarkeit und an 

den Zielen der Regionalplanung.  

 

Bezüglich der Platzierung 1 und 2 seien die grundsätzlichen Entwicklungstendenzen der 

Gemeinde Neukirchen an der S258 anzusprechen. Die Gemeinde plant die Erstellung eines 

Flächennutzungsplanes mit dem Ortsteil Adorf, worin die Fläche nördlich der S258 zwischen 

der Forststraße und der Jahnstraße als eine Fläche für Gemeinbedarf, Mischbaufläche und 

Grünfläche [7] entwickelt werden soll.  

Diese Ausweisung soll tendenziell eine bündelnde Wirkung haben. Die Fläche wäre durch 

die direkte Lage zwischen dem sich etablierenden Wohngebiet „Forststraße“ [1], dem Eigen-

heimstandort „Jahnstraße“ [2], dem bestehenden Wohngebiet „Gartenstadt und Zentrum 

Neukirchen“ [3], dem Gewerbegebiet „Süd-West“ [4] und dem Sondergebiet Erholung, Frei-

zeit, Sport „BIKE-Strecke Am Gewerbegebiet Teil I und II“ [6] zentral gelegen und durch den 

neuen Kreisverkehr (8.Änderung B-Plan Gewerbegebiet Süd-West Bereich 1) [5] miteinander 

verbunden. Einem Bezug zur Bebauung mit dem Grundgedanken einer Siedlungsentwick-

lung vom vorhandenen Siedlungskörper aus, kann somit auch durch die Alternative 2.2 (A) 

zukünftig entsprochen werden. 
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Abbildung 1: aktuelle und zukünftige Entwicklung im Bereich der S258 

  (Quelle: http://geoportal.sachsen.de/) 

 

Das entscheidende Ausschlusskriterium für die beiden Alternativen 2.1 und 2.2 (A) ergibt 

sich somit aus der Erschließung der Fläche. 

Die Weichen für eine gesicherte Verkehrsanbindung sind bei Alternative 2.2 (A) bereits durch 

die aktuelle Planung für den Kreisverkehr in Verbindung mit der 8.Änderung des Bebauungs-

planes „Gewerbegebiet Süd-West“, mit einem für die Gemeinde Neukirchen vertretbaren 

finanziellen Aufwand, gestellt.  

Zusätzlich zu den angesprochenen Aufwendungen für den Kreisverkehr würde bei der Alter-

native 2.1 die Herstellung einer Linksabbiegespur hinzukommen, welche mit einer weiteren 

gesonderte Planung bei der zu genehmigenden Behörde einzureichen ist. Es lässt sich 

gegenwärtig weder der zeitliche noch der finanzielle Umfang dieser Planung beziffern, noch 

ob die Planung überhaupt Aussichten auf Erfolg haben wird, da es sicherlich schwer nach-

weisbar sein wird, dass diese reine Linksabbiegespur (unmittelbar nach dem Kreisverkehr, 

welcher bereits den nördlichen Bereich der S258 anbindet) ein positives Nutzen-Kosten-

Verhältnis aufweisen wird und damit für die Gemeinde als wirtschaftlich einzustufen ist. 
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4 FAZIT 

Die Alternative 2.2 (A) stellt somit final die Vorzugsvariante dar.  

Grundsätzlich ist es unter dem Gesichtspunkt einer potenziellen Entwicklung einer 

Grünfläche zwischen der S258 und der angesprochenen gesamten Fläche möglich, den 

Standort der neuen Grundschule entlang der Forststraße auf das Flurstück 670/2 zu ver-

lagern und damit weiter an die Bebauung der Forststraße heranzurücken und von der S258 

wegzurücken. Es wird somit abschließend eine Lösung zwischen der Alternative 2.2 (A) und 

(B) geben. 

 

Diese Untersuchung wird den betroffenen Hauptträgern (Landratsamt Erzgebirgskreis, 

Landesdirektion Sachsen, Planungsverband Region Chemnitz) mit der Bitte um Kenntnis- 

und Stellungnahme übermittelt, um darauf aufbauend zeitnah einen erneuten Aufstellungs-

beschluss beschließen zu können.   

 

Diese Standortanalyse wird zusammen mit den Rückantworten der Hauptträger in die 

Begründung mit Umweltbericht für die erneute Bauleitplanung „Bebauungsplan Neue 

Grundschule Neukirchen“ eingearbeitet.  

 

 

 


